
Ausfüllanweisung Bestandserhebungsbogen: (verbleibt beim Mitglied)

Zuständiger  Betriebssport-
Kreis od. Bezirksverband

Mitgliedsnummer:

Name der BSG / FSG:

Gündungsjahr:

LANDESBETRIEBSSPORTVERBAND NIEDERSACHSEN E. V.
Habighorster Weg 12 A, 29348 Eschede
Tel. 05142 410260 Fax 05142 410266 E-mail: LBSVNiedersachsen@t-online.de Internet: www.lbsv-nds.de

Zuständiger Betriebssport- Kreis- oder Bezirksverband: Name des BSG/FSG(keine Abkürzungen):

Mitglieds-Nr.:  I___l___l___l___l___l___l

Bestandserhebung 2006 (Jahr) Gründungs-Jahr:
Rücksendung bitte an:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.: Fax:

E-mail:

Achtung, bitte beachten:
Die B-Zahlen müssen mindestens die Höhe der A-Zahlen erreichen!

            Telefon

Vorsitzender oder Sportwart  Vor- und Zunahme sowie Anschrift (Ort und Straße) mit Postleitzahl Dienst Privat

Rücksendung bitte an: Bei Verbandsmitgliedern erfolgt die Rücksendung an den jeweiligen Verbandsvorstand, bei 
Direktmitgliedern erfolgt die Rücksendung an die Geschäftsstelle des LBSVN. 
In der Regel ist die Rücksendeadresse vorgegeben.

Vorsitzend.od.Sportwart: Hier sollte möglichst die Privatadresse des Vorsitzenden der Sportgemeinschaft angegeben werden. 
Die Telefonangabe ist bei evtl. Rückfragen sehr hilfreich.

der vollständige Wortlaut auch angegeben werden. Reicht der Platz nicht aus, können Sie auch die Rückseite 
des Erhebungsbogens nutzen.

Für unsere Statistik und für evtl. Auszeichnungen sollte das Gründungsjahr angegeben werden.

vermerkt. Die Mitgliedsnummer muß bei jedem Schriftverkehr angegeben werden.

Bitte geben Sie hier die vollständige Bezeichnung für Ihre Sportgemeinschaft an. Falls die  Sportgemeinschaft
einen eigenen Namen hat, ist der Firmenname zusätzlich anzugeben. Falls Sie Abkürzungen verwenden, muß 

6-stellige Registriernummer des LBSVN, die 1. beiden Ziffern (von links) bezeichnen den Verband, 
bzw. bei Direktmitgliedern den politischen Wohnsitz / Bezirk in Niedersachsen.
Ziffer 3 - 6 beinhaltet die lfd. Nummer des Mitgliedes. Bei Verbandsmitgliedern liegt den Verbänden 
eine Mitgliedsnummernliste vor. Bei Direktmitgliedern ist die Mitgliedsnummer auf der Beitragsrechnung 

Geben Sie hier bitte die Bezeichnung des Verbandes an, bei dem Sie Mitglied sind.
Mitglieder, die keinem Verband angehören, geben hier bitte den Regierungsbezirk
des Ortes ihrer Sportgemeinschaft an. Eine Liste der Verbands-/Bezirksnummern  s. Anlage.



Ausfüllanweisung Bestandserhebung Teil A     (verbleibt beim Mitglied)

Beitragspflichtige Mitglieder sind alle Mitglieder Ihrer Sportgemeinschaft / Freizeitgemeinschaft.
Dabei ist die Frage, ob es sich um ein aktives oder passives Mitglied handelt, unerheblich, weil der Versicherungsschutz
grundsätzlich für alle Mitglieder gewährt wird. 

Der Versicherungsschutz gilt für 1 Kalenderjahr, also maximal vom 01. 01. bis 31. 12. eines Jahres, 
auch bei Eintritt oder Austritt im laufenden Jahr ist der volle Versicherungsbeitrag fällig. 
Die Meldung aller Mitglieder erfolgt obligatorisch,
d. h.: nur zahlenmäßig nach Geschlechtern getrennt und in den vorgegebenen Altersgruppen.

Nach den hier gemachten Angaben wird die Beitragsrechnung erstellt und werden die Mitgliedszahlen an den Deutschen 
Betriebssportverband (DBSV) und den Deutschen Sportbund (DSB) weitergegeben. Auf jeden Fall sind auch die passiven 
Mitglieder hier in den entsprechenden Altersgruppen mit zu melden. 

Beitragspflichtige Mitglieder
DIE GESAMTMITGLIEDER- Jugendliche Jugendliche Mitglieder Mitglieder Mitglieder Summen davon Vereins-
ZAHL (aktive und passive) bis zu 18 Jahren v. 19 - 26 Jahren v. 27 - 40 Jahren v. 41 - 60 Jahren ab 61 Jahre Spalten 2 - 6 spieler GESAMT
gliedert sich ab 1.1.2006 m        2         w m        3         w m        4         w m        5         w m        6         w m           7            w m w
wie folgt:

Für die Teilnahme am Sport-, Spiel- und Freizeitbetrieb innerhalb des LBSVN müssen alle Mitglieder versichert sein. 

A



Ausfüllanleitung Bestandserhebung Teil B (verbleibt beim Mitglied)

Aus versicherungstechnischen und sportpraktischen Gründen sind die im Teil A gemeldeten Personen 
im Teil B nach den von Ihnen betriebenen Sportarten zu erfassen.

Da ein Mitglied durchaus mehrere Sportarten betreiben kann, können die im Teil A gemachten Angaben zu den Zahlen  
in Teil B differieren, d. h.: die Summe Teil B kann höher sein als die Summe Teil A.

Die passiven Mitglieder sind im Teil B als Sparte zu erfassen. Eine Gliederung nach Sportarten ist bei passiven Mitgliedern
nicht vorzunehmen.

Die Mitglieder sollten nur in den Sparten gemeldet werden, die sie regelmäßig betreiben, z. B.: 1 Fußballspieler nimmt 
zweimal im Jahr an einem Wanderausflug teil, eine Meldung dieser Person in der Sparte Wandern sollte nicht erfolgen.

Auch wenn ein Mitglied mehrere Sportarten betreibt, ist nur 1 Versicherungsbeitrag fällig. 

Falls Sparten auf dem Meldebogen nicht vorgedruckt sind, machen Sie die entsprechenden Einträge in den 
vorhandenen leeren Feldern.

Jugendliche Jugendliche Mitglieder Mitglieder Mitglieder Summen davon Vereins-

bis zu 18 Jahren v. 19 - 26 Jahren v. 27 - 40 Jahren v. 41 - 60 Jahren ab 61 Jahre Spalten 2 - 6 spieler

m        2         w m        3         w m        4         w m        5         w m        6         w m           7            w m w

3 Badminton

7 Boßeln

8 Bowling

14 Fußball

15 Gymnastik

16 Handball

21 Kegeln

23 Leichtathletik

27 Radsport

32 Schach

34 Schwimmen

40 Sportschießen

41 Squash

44 Tanzsport

45 Tennis

46 Tennisfußball

48 Tischtennis

51 Volleyball

52 Wandern

24 PASSIVE

(Stempel) (Unterschrift Vorsitzender) (Datum)

B Sportarten


